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Zur Kenntnis: Inspektor Albert Videsott 
Inspektorin Claudia Rubatscher Per conoscenza: 

Per cunescënza: 
 
 

  
  

Kriterien für die Zuweisung von Mitarbeiter:innen für Integration und Integrationslehrpersonen  

 

 

1. Kriterien für die Zuweisung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Integration  

Die Stärke der inklusiven Schule liegt in der gemeinsamen Verantwortung aller Beteiligten, im Zusammenspiel der 

einzelnen Berufsbilder und auch im Lernen voneinander und miteinander. 

Bei der Zuweisung der Stunden für Mitarbeiter:innen für Integration wird stets von der analytischen Beschreibung in 

den Funktionsdiagnosen und in den Funktionellen Entwicklungsprofilen ausgegangen, aus welchen die Notwendigkeit 

des Einsatzes einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters für Integration für rehabilitative und pflegerische Maßnahmen 

und/ oder eine Förderung der Selbständigkeit hervorgehen muss. 

 

Überblick der Ressourcen: 

Vollzeitstelle: 38 Stunden, davon 31 Stunden mit Schüler:in (siehe Umrechnungstabelle- Bereichsvertrag für 

Mitarbeiter:innen für Integration vom 11.06.2019) 

Stellenkontingent: insgesamt 20,50 Vollzeitäquivalente für Kindergarten, Grundschule, Mittelschule, Oberschule und 

Berufsbildung, zusätzlich 2 Vollzeitäquivalente als Springer:in. 

 

Allgemeine Kriterien: 

• Wenn innerhalb der Unterstufe kein/e Mitarbeiter:in zugewiesen wurde, so erfolgt dies in der Regel auch 

danach nicht mehr. Ausnahme: neue Diagnose bzw. Verschlechterung des Gesundheitszustandes. 

• Einer Schülerin/einem Schüler wird maximal eine volle Stelle zugewiesen.  

• Für die Mensaaufsicht und die Wahlfächer können aufgrund der knappen Ressourcen keine Stunden 

zugewiesen werden. 
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• Einer Klasse wird maximal eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter zugewiesen (Ausnahme: nur 1 Klassenzug 

vorhanden) 

• Bei Schülerinnen und Schülern mit verschiedenen Beeinträchtigungen summieren sich die einzelnen für die 

jeweiligen Beeinträchtigungen vorgesehenen Zuweisungen nicht. 

• Die Stundenanzahl kann im Laufe der Schuljahre abnehmen, da die Schüler:innen auch an Selbständigkeit und 

Autonomie gewinnen. 

 

Spezifische Kriterien: 

• Schweregrad der Funktionsdiagnose/n 

• Grad der Beeinträchtigung des Sozialverhaltens 

• Grad der Autonomie und Selbständigkeit der Schülerin/ des Schülers 

• Bildungsstufe und Klassengröße 

 

2. Kriterien für die Zuweisung von Integrationslehrpersonen 

Die Zuweisung der Integrationsstunden obliegt den Schulführungskräften, wobei zu beachten ist, dass der 

Integrationsstellenplan dafür errichtet wurde, um die Teilhabe und Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit 

Beeinträchtigung gezielt zu unterstützen. Die Zuweisung der Integrationsstunden an die Klassen der Schülerinnen und 

Schüler mit einer Funktionsdiagnose und Anrecht auf Maßnahmen laut Gesetz 104/1992 hat somit absoluten Vorrang 

und deren Förderung muss bestmöglich garantiert werden. Die im Grundkontingent pro Diagnose zugewiesenen 

Stunden sind also als Mindestzuweisung zu berücksichtigen und sind bei Bedarf auch zu erhöhen. Die restlichen Stunden 

weisen die Schulführungskräfte aufgrund der jeweiligen Klassensituation und im Zusammenspiel mit den internen 

Ressourcen zu. Grundlage für die Zuweisung der Stunden ist das Inklusionsprojekt für die Schülerinnen und Schüler mit 

Beeinträchtigung. Kernstück ist der Individuelle Bildungsplan, in dem die verschiedenen begleitenden, unterstützenden 

und vernetzenden Angebote und Maßnahmen festgehalten werden. 

Berechnungskriterien für das funktionale Plansoll der Integrationslehrpersonen 

Der Integrationsstellenplan wird durch die Dienststelle Inklusion und Beratung berechnet und vorgeschlagen. Die 

Zuweisung der Integrationslehrpersonen an die Grund-, Mittel- und Oberschulen erfolgt unter Berücksichtigung der 

Anfragen der Schuldirektionen, der Chancengerechtigkeit und unter Anwendung transparenter Kriterien. Für jeden 

Schüler und jede Schülerin mit Beeinträchtigung (also mit Anrecht auf Maßnahmen laut Gesetz 104/1992) ist im 

Grundkontingent die gleiche Mindestanzahl von Integrationsstunden vorgesehen mit Ausnahme bestimmter. 

1. Für jede Funktionsdiagnose 104/1992 wird eine Viertelstelle berechnet. 

2. Für eine Funktionsdiagnose 104/1992 mit großem Unterstützungsbedarf, bei der in der Regel kein/e 

Mitarbeiter/in für Integration zugewiesen wird, wird eine Drittelstelle berechnet. 

3. Für jeden klinischen Befund, bei dem in besonders schweren Situationen auch Maßnahmen laut Gesetz 

104/1992 im schulischen Kontext gewährt werden können, wird eine Siebtelstelle berechnet  

4. Jeder klinische Befund, der im Einklang mit den Diagnoserichtlinien eine schwere Beeinträchtigung im 

Sozialverhalten nachweist, wird bei der Zuweisung wie eine Funktionsdiagnose laut obenstehenden Punkt 1 

behandelt. 

 

 

In schwerwiegenden Fällen werden die Ressourcen für Punkt 1 und 2 angehoben. 

In schwerwiegenden Fällen, bei erhöhtem Rehabilitations- und Pflegebedarf und/ oder Förderung der Selbständigkeit 

kann in Absprache mit der Schule anstelle der Ressourcen laut Punkt 1 und 2 eine höhere Zuweisung von Ressourcen 

aus dem MAFI-Kontingent als Ersatz einer Integrationslehrperson erfolgen.  
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Zuweisung der Integrationsstellen an die Lehrpersonen 

Die im funktionalen Plansoll zugewiesenen Integrationsstunden sind zweckgebunden, dürfen nicht gekürzt werden und 

scheinen im Stellenplan der Schule und in der Zuweisung der Aufträge an die Lehrpersonen als solche auf. 

Bei der Zuweisung der Aufträge haben Integrationslehrpersonen mit dem entsprechenden Spezialisierungsdiplom 

absoluten Vorrang sowie jene Lehrpersonen, die für die Dauer von 4 Jahren pro Schuljahr 25 fachbezogene 

Fortbildungsstunden absolviert haben. 

Überblick der Ressourcen: 

Vollzeitstelle: 18 Wochenstunden in Mittelschulen und Oberschulen (zusätzlich 2 Auffüllstunden pro Woche), 22 

Wochenstunden in der Grundschule; 

Stellenkontingent: insgesamt 26,75 Vollzeitstellen für Grundschulen, Mittelschulen, Oberschulen und Berufsbildung 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Die Landesdirektorin der ladinischen Kindergärten und Schulen 

Edith Ploner 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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